
Stromkunden Gruppe 1 Gruppe 2

Entlastungsgruppe

Letztverbraucher mit Netzentnahmestellen 
Verbrauch < 30.000 kWh pro Jahr 

(i.d.R. SLP-Kunden; v. a. Gewerbe und Haushalte) 

Letztverbraucher mit Netzentnahmestellen 
Verbrauch ≥ 30.000 kWh pro Jahr 

(i.d.R. RLM-Kunden; v. a. Industrieunternehmen)

Garantierter Preis 40 ct/kWh (brutto1) 13 ct/kWh (netto2)

Gilt für

80 % des aktuell prognostizierten Jahresverbrauchs
an der Netzentnahmestelle (bei SLP-Kunden)

Darüber hinaus gilt der vertraglich vereinbarte Preis.

70 % des im Kalenderjahr 2021 gemessenen Jahresverbrauchs
an der Netzentnahmestelle (bei RLM-Kunden)

Darüber hinaus gilt der vertraglich vereinbarte Preis. 

Gilt ab
01.03.2023

rückwirkende Entlastung für Januar und Februar 2023

Gilt bis
31.12.2023

verlängerbar bis 30.04.2024

Inanspruchnahme Berücksichtigung bei der Abschlagszahlung/Vorauszahlung/Monatsrechnung

Übersicht: Strom- und Gaspreisbremse

Strompreisbremse

©
 ISP

EX

Stand: 01.01.2023

1 einschließlich Netzentgelten, Messstellenentgelten und staatlich veranlassten Preisbestandteilen einschließlich der Umsatzsteuer
2 vor Netzentgelten, Messstellenentgelten und staatlich veranlassten Preisbestandteilen einschließlich der Umsatzsteuer



Gaskunden Gruppe 1 Gruppe 2

Entlastungsgruppe 

Letztverbraucher mit Standardlastprofil (SLP)
+ RLM-Kunden mit einem Verbrauch kleiner 1,5 GWh/a

+ bestimmte Letztverbrauchergruppen 

Letztverbraucher mit registrierender Leistungsmessung (RLM) 
größer 1,5 GWh/a sowie zugelassene Krankenhäuser

Garantierter Preis
12 ct/kWh (brutto1) für Gas

9,5 ct/kWh (brutto3) für Fernwärme

7 ct/kWh (netto2) für Gas
7,5 ct/kWh (netto4) für Wärme 

9 ct/kWh (netto4) für Wärme in Form von Dampf 

Gilt für

80 % des im September 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs 
an der Entnahmestelle (bei SLP-Kunden)

Darüber hinaus gilt der vertraglich vereinbarte Preis

70 % des im Kalenderjahr 2021 gemessenen Verbrauchs 
an der Entnahmestelle

Darüber hinaus gilt der vertraglich vereinbarte Preis

Gilt ab
01.03.2023

rückwirkende Entlastung für Januar und Februar 2023
01.01.2023

Gilt bis
31.12.2023 

verlängerbar bis 30.04.2024

Inanspruchnahme Berücksichtigung bei der Abschlagszahlung/Vorauszahlung/Monatsrechnung
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Übersicht: Strom- und Gaspreisbremse

Gaspreisbremse

1  einschließlich Netzentgelten, Messstellenbetrieb und gesetzlich geregelten Preisbestandteilen inklusive der geltenden Umsatzsteuer
2  vor Netzentgelten, Messstellenbetrieb und gesetzlich geregelten Preisbestandteilen
3 einschließlich staatlich veranlassten Preisbestandteilen einschließlich der Umsatzsteuer 
4  vor staatlich veranlassten Preisbestandteilen einschließlich der Umsatzsteuer

Stand: 01.01.2023
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